
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/9/14 10Os104/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1982

Norm

StPO §312

StPO §314

StPO §317 Abs2

StPO §330 Abs2

Rechtssatz

Bei einer Tatversion, nach der ein Raubopfer im Gegensatz zum Anklagevorwurf nicht schwere, sondern nur leichte

Verletzungen erlitten hat, geht es lediglich um die Ausschaltung der in der (notwendigerweise anklagekonformen)

Hauptfrage (§ 312 StPO) - dementsprechend zwangsläu<g - relevierten Annahme, es sei bei er Tat schwer verletzt

worden; dies kann durch eine Eventualfrage nach nicht quali<ziertem Raub (§ 314 StPO) oder aber, falls nicht die

Geschwornen nach Lage des Falles durch einen solchen Vorgang (dem Sinn des § 317 Abs 2 StPO zuwider) überfordert

würden, durch einen einschränkenden Beisatz gemäß § 330 Abs 2 StPO ("Ja, aber ohne schwere Verletzung")

geschehen.
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